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        Leiterin/Leiter der Schule

Elterninformation

über das Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs

Sehr geehrte Frau

Sehr geehrter Herr
Aus der Beobachtung Ihres Kindes hat sich ergeben, dass es besonders gefördert werden muss. Dafür gibt es drei Möglichkeiten:

· eine besondere Förderung in der bisherigen Schule     - durch Lehrkräfte der Schule

· eine besondere Förderung in der bisherigen Schule     - durch eine Sonderschullehrerin  

      oder durch einen Sonderschullehrer

· eine besondere Förderung in einer anderen Schule oder Schulform

Um herauszufinden, welche Hilfen Ihr Kind braucht, möchte ich das „Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs einleiten. Im Verlauf dieses Verfahrens werden folgende Unterlagen erstellt: 

· ein Bericht über Ihr Kind    -  in der Regel durch die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer

· in Beratungsgutachten     -  durch eine Sonderschullehrerin oder einen Sonderschullehrer

· Empfehlungen für die weitere Schullaufbahn Ihres Kindes

Auf der Grundlage dieser Unterlagen entscheidet dann die Schulbehörde, an welcher Schule mit welchen Maßnahmen Ihr Kind gefördert werden soll. 

Für die Erarbeitung dieser Empfehlungen können Sie die Einrichtung einer Förderkommission beantragen, in der Sie gleichberechtigt mitarbeiten. Mitglieder der Förderkommission sind außerdem:

· die Leiterin/der Leiter der Schule, die Ihr Kind besucht als Vorsitzende/r der Förderkommission,

· die beiden Lehrkräfte, die den Bericht und das Beratungsgutachten erstellt haben.

Weitere Teilnehmer können sein

· eine Person Ihres Vertrauens,  (möglicherweise anfallende Kosten für diese Person können nicht erstattet werden),

· Teilnehmer aus dem Kreis der Personen, die mit dem Kind gearbeitet haben: z.B. Therapeuten, Erzieherinnen,  Schulpsychologe, Mitarbeiter der Erziehungsberatung.....

      Diese Teilnehmer können Sie oder andere Mitglieder der Förderkommission vorschlagen. Sie werden 
      dann  von mir eingeladen.

· Wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, kann auf Ihren Wunsch eine Person gestellt 

      werden, die übersetzt.

Den Antrag auf Einrichtung einer Förderkommission stellen Sie bitte schriftlich bei mir. Sie können diesen Antrag gleich stellen oder später.

Der Antrag muss aber drei Arbeitstage, nachdem die Sonderschullehrkraft mit Ihnen ein abschließendes Gespräch über die Begutachtung geführt hat, bei mir vorliegen.

Die Förderkommission tagt zu einer Zeit, zu der Sie ohne Schwierigkeiten an der Sitzung teilnehmen können... Eine Woche vor der Sitzung wird allen Mitgliedern die Einladung zusammen mit dem Bericht und dem Beratungsgutachten übersandt.

Sollten Sie auf die Einrichtung einer Förderkommission verzichten, werden die Empfehlungen für die weitere Schullaufbahn Ihres Kindes allein von der Lehrkräften erarbeitet, die den Bericht und das Beratungsgutachten erstellt haben

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

  Unterschrift der Leiterin / des Leiters der Schule 

